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Norm

FSG 1997 §4 Abs3;

FSG 1997 §4 Abs6;

StVO 1960 §20 Abs2;

StVO 1960 §99 Abs3 lita;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Die Führerscheinbehörde ist, wenn eine rechtskräftige Bestrafung wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung

vorliegt, jedenfalls in Ansehung des Umstands, dass der Betre ende die im Strafbescheid genannte Tat begangen hat,

gebunden (Hinweis Erkenntnisse vom 27. Jänner 2005, 2003/11/0169, und vom 24. Februar 2009, 2007/11/0042,

jeweils mwN.). Eine Bindung besteht hingegen nicht hinsichtlich des Ausmaßes der Geschwindigkeitsüberschreitung,

falls dieses nicht bereits zum Tatbild der Verwaltungsübertretung zählt, wie dies z.B. gemäß § 99 Abs. 2d und 2e StVO

1960 der Fall ist. Es sei an dieser Stelle festgehalten, dass eine solche Bindungswirkung grundsätzlich auch hinsichtlich

sonstiger rechtskräftiger Bestrafungen besteht (vgl. etwa zu Alkoholdelikten die Erkenntnisse vom 17. März 2005,

2005/11/0057, und vom 26. April 2013, Zl. 2013/11/0015, mwN., sowie z.B. zu Übertretungen nach § 4 Abs. 2 StVO 1960

das Erkenntnis vom 14. Mai 2009, 2007/11/0009). Für den Revisionsfall folgt daraus, dass das Verwaltungsgericht in

Bindung an die rechtskräftige Strafverfügung davon auszugehen hatte, dass die in Rede stehende

Verwaltungsübertretung (§ 20 Abs. 2 StVO 1960) vom Betro enen und somit als Lenker eines Pkw - nach der

Aktenlage: in der Probezeit - begangen wurde. Eigene Feststellungen zur Identität des Täters waren dem

Verwaltungsgericht infolge dieser Bindungswirkung verwehrt.

Schlagworte

Überschreiten der Geschwindigkeit

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2014:RA2014110027.L01

Im RIS seit

07.10.2014

Zuletzt aktualisiert am

19.07.2017

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/entscheidung/37044
https://www.jusline.at/entscheidung/36577
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/20
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2014/8/21 Ra 2014/11/0027
	JUSLINE Entscheidung


